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Meldeformular – betreffend Offenlegung allfälliger enger Verbindung/en im Sinne von Art. 2 Abs. 1 180a-G

Der Antragsteller / Bewilligungsinhaber [Vorname, Nachname] legt hiermit offen, 

☐ dass ihm/ihr keine Umstände bekannt sind, dass zwischen ihm/ihr und anderen juristischen oder natürlichen Person allenfalls eine enge Verbindung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 180a-G besteht.
☐ dass ihm/ihr Umstände bekannt sind, dass zwischen ihm/ihr und anderen juristischen oder natürlichen Person allenfalls eine enge Verbindung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 180a-G besteht.



	Angaben zur Person, zu welcher zwischen dem Antragsteller / Bewilligungsinhaber allenfalls eine solche enge Verbindung besteht:
	Beschreibung der Umstände, welche eine solche enge Verbindung vermuten lassen: 

	[Name und Vorname, Geburtsdatum, Adresse] oder [Firma (in Gründung), Adresse]
	Textfeld

	[Name und Vorname, Geburtsdatum, Adresse] oder [Firma (in Gründung), Adresse]	Textfeld

	[Name und Vorname, Geburtsdatum, Adresse] oder [Firma (in Gründung), Adresse]
	Textfeld

	[Name und Vorname, Geburtsdatum, Adresse] oder [Firma (in Gründung), Adresse]
	Textfeld

	[Name und Vorname, Geburtsdatum, Adresse] oder [Firma (in Gründung), Adresse]
	Textfeld







(Vorname, Name)	(Ort, Datum)
Vorname, Name	Ort, Datum und Unterschrift


Hinweise zum Meldeformular:
Das Formular ist vom Antragsteller/Bewilligungsinhaber zu unterzeichnen.
Werden unwahre Angaben gemacht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen, ist die FMA in Erfüllung des Tatbestandes von § 293 Strafgesetzbuch (Fälschung eines Beweismittels) verpflichtet, Anzeige an die liechtensteinische Staatsanwaltschaft zu erstatten.
Die Bewilligung wird nach Art. 23 Abs. 1 Bst. a TrHG von der FMA widerrufen, wenn der Bewilligungsinhaber sie durch falsche Angaben erschlichen oder auf sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat. Die Bewilligung kann nach Art. 25 Abs. 1 Bst. a TrHG von der FMA entzogen werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung (u.a. tatsächlich leitende Person) nicht mehr erfüllt sind.
Eine enge Verbindung ist eine Situation, in der zwei oder mehr natürliche oder juristische Personen durch Kontrolle oder Beteiligung verbunden sind. Als enge Verbindung zwischen mindestens zwei natürlichen oder juristischen Personen gilt auch eine Situation, in der die betreffenden Personen mit derselben Person durch ein Kontrollverhältnis dauerhaft verbunden sind (Art. 2 Abs. 1 180a-G).
Damit sollen Beziehungen erfasst werden, die eben nicht in Form von Beteiligungen bestehen. Die Regelung kann daher in Bezug auf Treuhandgesellschaften als Erweiterung zur Aktionariatskontrolle gesehen werden. Einerseits müssen bereits enge Verbindungen zu natürlichen oder juristischen Personen bestehen, andererseits muss die Erwartung bestehen, dass infolge dieser Verbindung die FMA künftig an der ordnungsgemässen Erfüllung der Überwachungspflicht gehindert wird. In einer Gruppe kann die Ausübung von Einfluss nicht nur über vertikale Verbindungen, sondern auch über horizontale Verbindungen zu Schwesterngesellschaften erfolgen. Es ist zudem möglich, dass (natürliche) Personen aufgrund von Nahebeziehungen, ihrer wirtschaftlichen oder politischen Machtposition oder ihrer persönlichen Position einen massgeblichen Einfluss auf einen Bewilligungswerber/-inhaber ausüben, der sich nach Aussen nicht durch Anteile, Funktionen oder sonstige vertragliche Beziehungen offenbart. Auch derartige Konstellationen sind der FMA anzuzeigen. Für natürliche und juristische Personen, welche eine enge Verbindung zum Antragsteller/Bewilligungsinhaber aufweisen, sind die entsprechenden Unterlagen dem Antrag gemäss den entsprechenden FMA-Wegleitungen beizulegen.
Beispiele für enge Verbindungen (keine abschliessende Aufzählung): 
· eine Beteiligung in Form des direkten Haltens oder des Haltens im Wege der Kontrolle von mindestens 20% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Unternehmen; 
· wenn das Mutterunternehmen beziehungsweise ein Aktionär, Gesellschafter oder sonstiger Rechteinhaber 
· die Mehrheit der Stimmrechte am Antragsteller/Bewilligungsinhaber hat; 
· das Recht hat, die Mehrheit der Organe (Verwaltungs- oder Geschäftsleitungsmitglieder) des Antragstellers/Bewilligungsinhabers zu bestellen oder abzuberufen; 
· das Recht oder die Fähigkeit hat, gemäss einem Vertrag oder aufgrund von Satzungsbestimmungen einen beherrschenden Einfluss auf den Antragsteller/Bewilligungsinhaber auszuüben; 
· Befugnis, Strategieentscheidungen eines Unternehmens oder die Tätigkeiten des Unternehmens zu steuern; 
· Befugnis, wichtige Transaktionsentscheide, wie etwa über Verlagerung von Gewinnen oder Verlusten, zu treffen; 
· Recht, Koordination und gemeinsame Leitung von zwei oder mehr Unternehmen auf eine gemeinsame Zielsetzung abzustimmen.
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